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AHV-Auskiinfte

S.H. in Basel. Meine Freundin ist
gleichzeitig Schweizerin und Biirgerin
eines fremden Staates und hat einen
wichtigen Posten auf dem Konsulat die-
ses Staates inne. Da ihr keine AHV -Bei-
trige vom Gehalt abgezogen werden,
ist thr auf Befragen amitlich erklirt
worden, dass sie nicht versicherbar sei.
Stimmt das?

Nach Art. 1, Abs. 2, des AHV-Ge-
setzes sind u.a. nicht versichert: Aus-
linder, die im Genusse diplomatischer
Vorrechte und Befreiungen oder be-
sonderer steuerlicher Vergiinstigungen
stehen. Sie konnen sich auch nicht
etwa gestiitzt auf Art. 2 des AHVG
freiwillig versichern. Da Thre Freundin
«einen wichtigen Posten» auf dem
Konsulat eines fremden Staates ver-
sieht, ist anzunehmen, dass sie zu den
sogenannten <« Berufskonsularbeamten »
gehort, die nach Art. 1 der Vollzugs-
verordnung zum AHVG unter die an-
gefiihrte Bestimmung fallen. — Trotz-
dem scheint uns, dass Ihre Freundin
zu den kraft Gesetz versicherten Per-
sonen gehore. Einmal wird im ange-
fiihrten Gesetzesartikel ausdriicklich
von Auslindern gesprochen. Da die
Betreffende aber auch das Schweizer
Biirgerrecht besitzt, kann sie in der
Schweiz nicht als Auslinderin gelten,
sondern ist vor dem Gesetz eben
Schweizerin. In den seltenen Fiillen,
in denen Schweizer Biirger zum Konsu-
larcorps eines fremden Staates gehoren,
geniessen sie denn auch nicht die
steuerlichen Begiinstigungen, die den
Diplomaten und Konsularbeamten ¢ de
carriére » zukommen. — Es muss aber
darauf hingewiesen werden, dass der
Arbeitgeber Ihrer Freundin keinesfalls
beitragspflichtig ist. Wenn sie, wie das
unsere Auffassung ist, zu den versicher-
ten Personen gehort, hat sie deshalb
nicht nur 2, sondern nach Art. 6 AHVG
4 Prozent des massgebenden Lohnes
als AHV-Beitrag zu leisten, wenn sie
mehr als Fr.3600.— verdient, was hier
der Fall sein diirfte. — Wenn die
Frage der Versicherungsfihigkeit von
der kantonalen Ausgleichskasse ver-
neint worden ist, so wire bei der kan-
tonalen Rekursbehorde Beschwerde zu

erheben, sofern es sich um eine Ver-
fiigung dieser Kasse handelt, und zwar
innert 30 Tagen seit der Zustellung.
Handelt es sich jedoch nur um eine
unverbindliche Auskunft, so raten wir,
den Fall dem Bundesamt fiir Sozial-
versicherung, Sektion AHV, zur Be-
urteilung vorzulegen. Auf jeden Fall
sollte die Sache jetzt abgeklirt werden.
Wenn, wie wir glauben, eine irrtiim-
liche Auskunft erteilt wurde, konnte
Ihre Freundin spiter, wenn der Fall
anders beurteilt wird, evtl. zur Nach-

. zahlung der geschuldeten Beitrige bis

auf 5 Jahre zuriick verhalten werden.
Sie konnte sich dann allerdings auf
< guten Glauben » berufen und gestiitzt
auf Art. 40 der Vollzugsverordnung
zum AHVG den Erlass der nachgefor-
derten Beitrige verlangen, wenn die
Nachzahlung « fiir sie angesichts ihrer
Verhiltnisse eine grosse Hirte bedeu-
ten wiirde ». Jedenfalls erspart sie sich
durch eine sofortige griindliche Abkli-
rung des Falles fiir spidter eine Menge
Umtriebe.

B.Z. in Ennenda GL. Kiirzlich ist
ein Freund von mir gestorben. Er
hinterlisst eine Witwe (29jihrig) und
zwei Kinder aus erster Ehe; aus der
zweiten Ehe sind keine Kinder wvor-
handen; diese hat 4 Jahre gedauert.
Ich nehme ohne weiteres an, dass die
Witwe Anspruch auf eine Witwenrente
hat. Wie steht es aber mit den Kin-
dern? Haben diese Anspruch auf eine
einfache oder eine Vollwaisenrente?

In diesem Falle besteht kein An-
spruch auf eine Witwenrente, da Wit-
wen ohne leibliche oder an Kindes Statt
angenommene Kinder einen solchen
Anspruch nur haben, wenn sie im Zeit-
punkt der Verwitwung das 40. Alters-
jahr zuriickgelegt haben und minde-
stens 5 Jahre verheiratet waren. Beides
trifft hier nicht zu. An Stelle der Wit-
wenrente tritt eine einmalige Abfin-
dung. Diese ist (bei Verwitwung vor
Vollendung des 30. Altersjahres) gleich
dem Jahresbetreffnis der dem mass-
gebenden durchschnittlichen Jahresbei-
trag entsprechenden einfachen Alters-
rente.
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Die Kinder haben Anspruch auf eine
Vollwaisenrente, da beide leiblichen
Eltern verstorben sind. Die Vollwaisen-
rente betrigt 45 Prozent der dem mass-
gebenden Jahresbeitrag entsprechenden
einfachen Altersrente, jedoch minde-
stens 215 Fr. und héchstens 540 Fr. im
Jahr.

Witwenabfindung und Waisenrenten
miissen mittels vorgeschriebenem For-
mular bei der zustindigen Ausgleichs-
kasse geltend gemacht werden.

Die Stellung der Ausldnder
in der AHV

In der Aprilnummer der «Rund-
schau » haben wir die Frage nach der
Rentenberechtigung eines italienischen
Staatsangehorigen beantwortet, der seit
30 Jahren in der Schweiz wohnt und
einen vollen Jahresbeitrag an die
AHV entrichtet hat. Es wird unsere
Leser interessieren, was uns das Bun-
desamt fiir Sozialversicherung mit
Schreiben vom 9. Mai a. ¢. zu dieser
Angelegenheit mitteilt. Wir geben
diese Zuschrift nachstehend vollinhalt-
lich wieder:

¢In der Aprilnummer der « Gewerk-

schaftlichen Rundschau » haben Sie an
B. M. in Basel zutreffenderweise geant.
wortet, sein Vater habe als Italiener
keinen Anspruch auf eine Altersrente,
obwohl er die Beitrige bezahlt und
schon seit iiber 30 Jahren in der
Schweiz wohne, dass aber auf Grund
eines zwischen der Schweiz und Italien
vorgesehenen Staatsvertrages wahr-
scheinlich eine giinstigere Regelung
fiir die italienischen Staatsangehorigen
in der Schweiz getroffen werde. Zu
Ihrer Orientierung teilen wir Ihnen
mit, dass im Verlaufe des vergangenen
Monats die Verhandlungen abgeschlos-
sen und ein Abkommen mit Italien
unterzeichnet werden konnte. Nach
den Bestimmungen dieses Staatsver-
trages wird der Vater des B.M. nun,
sobald die Ratifikation erfolgt ist,
riickwirkend ab 1. Januar 1949 eine
Rente beanspruchen kénnen. »

Das ist eine sehr erfreuliche Nach-
richt, und wir hoffen, dass die beid-
seitige Ratifikation des abgeschlosse-
nen Staatsvertrages sehr rasch erfolgen
werde. Damit wird dann ein Zustand
beseitigt, der auch in der Schweiz all-
gemein als Hirte empfunden und stark
kritisiert wurde.

Buchbesprechungen

¢« Morgen ». Sonderheft des Schweizerischen Arbeiterhilfswerkes. 32 Seiten.

Ziirich.

Vor zwei Jahren gab das Schweizerische Arbeiterhilfswerk ein reich illu-

striertes Sonderheft « Nicht vergessen» heraus.

Zwei Jahre nach Beendigung

des Krieges wollte es darauf hinweisen, dass dessen Wunden noch keineswegs
geheilt seien und dass weitere Hilfe aus der gliicklich verschonten Schweizer-
insel dringend notwendig sei. Heute erscheint ein neues 32 Seiten starkes, reich
illustriertes Sonderheft des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks, das dem Wieder-
aufban gewidmet ist und das versucht, Wege aus dem Dickicht der Gegenwart
in eine lichte Zukunft aufzuzeigen. Wissenschafter, Politiker, Dichter und
Kiinstler haben dieser aufbauenden Illustrierten ihre Mitarbeit gelichen. Die
Beitrige kompetenter Mitarbeiter iiber Sozialpolitik und -fiirsorge, Medizin und
Hygiene, Bauen und Wohnen, Mensch und Technik, Arbeit und Gewerkschaft,
Recht, Demokratie und Kunst werden erginzt durch sorgfiltig zusammen-
getragenes Tatsachenmaterial und illustriert mit eindriicklichen Photodoku-
menten. Der Maler Hans Erni hat zu diesen Themata sieben doppelseitige
farbige Bildtafeln geschaffen. Sorgfiltig reproduziert, verleihen sie dem Sonder-
heft einen hohen kiinstlerischen Wert.

Wer sich um das « Morgen» interessiert, wer ¢ jenseits des Seienden auch
das Mogliche » zu erkennen trachtet, wird gerne zu « Morgen» greifen, um so
eher, als der aus dem Verkauf dieses Sonderheftes (Fr.1.50) resultierende Rein-
ertrag den Hilfsaktionen des Schweizerischen Arbeiter-Hilfswerkes (Postfach
Ziirich 31), zufliesst.

200



	AHV-Auskünfte

